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Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft  
mit der Gemeinde Allmendingen  

    

 

 

Gemeinde Altheim Alb-Donau-Kreis 

 

Satzung über den Anschluss an die öffentliche  Wasserversorgungsanlage und die 

Versorgung  der Grundstücke mit Wasser  (Wasserversorgungssatzung - WVS)  

der Gemeinde Altheim 

Auf Grund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sowie der     §§ 

2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg 

(KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Altheim am 10.12.2024 folgende Satzung zur 

Änderung der Satzung vom 13.12.2011, geändert am 19.12.2017, 24.10.2019, 

09.12.2021, 15.12.2022 und 14.11.2023 beschlossen:  

 

§ 43 der oben genannten Satzung wird wie folgt geändert:  

 

§ 43 Verbrauchsgebühren 

(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wassermenge (§ 44) berechnet. 

Die Verbrauchsgebühr beträgt pro Kubikmeter 1,93 €.  

(2) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler verwendet, 

beträgt die Verbrauchsgebühr pro Kubikmeter 1,93 €. 

 

§ 54 Inkrafttreten 

(1) Soweit Abgabeansprüche nach dem bisherigen Satzungsrecht bereits entstanden 

sind, gelten anstelle dieser Satzung die Satzungsbestimmungen, die im Zeitpunkt des 

Entstehens der Abgabeschuld gegolten haben.  

(2) Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.   

  

Ausgefertigt Altheim, den 11.12.2024  

 

 

Schaupp 

Bürgermeister  

 


